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Internes Akkreditierungsverfahren - Beschluss des Präsidiums 

Studiengang Umwelttechnik, Bachelor of Science 

 

Das Präsidium der HAW Hamburg hat in seiner Sitzung am 02.05.2019 die Ak-
kreditierung des Studiengangs Umwelttechnik, Bachelor of Science, befristet 
bis zum 28.02.2020 unter folgenden Auflagen und Fristen beschlossen: 

 

Auflage 1 (zu AR 2.3) 

 In den Regelungen zur Anerkennung von an anderen Hochschulen er-
brachten Leistungen muss die Beweislastumkehr für Studierende 
transparent sein. 

 Die Regelungen zur Anerkennung von an anderen Hochschulen er-
brachten Leistungen müssen der Lissabon Konvention entsprechen 
(kein Ausschluss Abschlussarbeiten, Umfangs-Beschränkung anerken-
nungsfähiger Leistungen). 

Auflage 2 (zu AR 2.2) 

 Nachweis einer rechtskonformen Bachelor-Prüfungsordnung zu dem 
oben genannten Studiengang inkl. Aktualisierung und formaler Über-
arbeitung des Modulhandbuches. 

Fristen für alle Auflagen: 

 Der Nachweis über die Erfüllung der Auflage 1 (zu AR 2.3) und Auflage 
2 (zu AR 2.2) ist bis zum 31.12.2019 zu erbringen. 
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Der Akkreditierungszeitraum wird sich bis zum 28.02.2022 verlängern, sobald 
das Präsidium die fristgerechte Erfüllung der Auflagen bestätigt hat. 

 

Empfehlung 1 (zu AR 2.5) 

 Es wird empfohlen, die gegebene Varianz an Prüfungsformen ver-
mehrt zu nutzen. 

 
 
Beschluss des Präsidiums vom 29.08.2019 zur Auflagenerfüllung der Auf-
lage 1 im internen Akkreditierungsverfahren des Studiengangs Umwelt-
technik, Bachelor of Science  
Beschluss: 

„(…) 

k) Department Umwelttechnik  
Das Präsidium bestätigt die erfolgreiche Erfüllung der Auflage zu den Regelun-
gen der Lissabon-Konvention durch die Veröffentlichung der Satzung zur An-
erkennung und Anrechnung von Leistungen – Anerkennungs- und Anrech-
nungssatzung – an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg 
(Hamburg University of Applied Sciences) im Hochschulanzeiger Nr. 144.  
• Der Studiengang Umwelttechnik, Bachelor of Science, ist ohne Aufla-

gen bis zum 28.02.2022 akkreditiert. Auflage 2 wurde durch den Nachweis 
einer rechtsgeprüften Prüfungs- und Studienordnung und Veröffentli-
chung im Hochschulanzeiger Nr. 138 vom 14.01.2019 erfüllt.  

• Der Studiengang Renewable Energy Systems –Environmental and Process 
Engineering, Master of Engineering, ist ohne Auflagen bis zum 28.02.2022 
akkreditiert. Auflage 2 wurde durch den Nachweis einer rechtsgeprüften 
Prüfungs- und Studienordnung und Veröffentlichung im Hochschulanzei-
ger Nr. 143 vom 28.06.2019 erfüllt.  

Entsprechende Urkunden werden ausgestellt. (…)“ 
 


